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Die politische Reaktion in Deutschland

meindeselbstverwaltung durch die Errichtung eines Oberrabbinats an¬

langte, so wurde diese namentlich von der Reformpartei befürwortet.
Die Uneinigkeit der Bezirksversammlungen hätte die Regierung

normalerweise veranlassen sollen, zwecks Behebung der zutage getre¬
tenen Meinungsverschiedenheiten eine jüdische Generalsynode einzu¬
berufen; indessen lag ihr gerade daran, die ergebnislosen Tagungen
der Kreissynoden und die religiösen Parteiungen innerhalb der Juden-
heit als einen Beweis dhfür auszuspielen, daß die bürgerliche Reform
noch durchaus vei-frülit sei. Die von der wortbrüchigen Regierung
zum zweiten Mal betrogenen jüdischen Gemeinden begannen den Kö¬
nig erneut mit Petitionen und Denkschriften zu bestürmen. Im Jahre
1837 bekam er von der Fürther, Ansbacher, Münchener und anderen
Gemeinden bittere Klagen über die Unerträglichkeit der durch das
Edikt von 1813 festgesetzten Normen zu hören. In den Petitionen
wurde unter anderem betont, daß viele Juden, durch die „Matrikels-
Ordnung, die Normierung der Ehen und die Einschränkung der Frei¬
zügigkeit beengt, Bayern verließen und nach den Vereinigten Staaten
Nordamerikas auswanderten. Unter Hinweis auf die unerfüllt ge¬

bliebenen Versprechungen baten die Gemeinden um „die Ausarbeitung
eines dem Geiste der Verfassung und der fortgeschrittenen Bildung
der Israeliten entsprechenden Gesetzentwurfes“. Die Eingaben wurden
dem König zum Teil von jüdischen Deputationen unmittelbar in die
Hand gelegt. Der König und seine Minister überflogen die ihnen un¬
terbreiteten Petitionen, lobten zuweilen ihren Stil und legten sie zu
den Akten. Das seit dem Jahre 1837 fest im Sattel sitzende konser¬
vativ-klerikale Ministerium Abel, das sogar die Protestanten rechtlich
zurückzusetzen suchte, wollte von der jüdischen Gleichberechtigung
nichts wissen. Unerfüllt blieben auch die von den Neologen auf die
Regierung gesetzten Hoffnungen. Die frommen katholischen Macht¬
haber ließen es sich nicht nehmen, zugleich auch über die jüdische
Frömmigkeit zu wachen. Im Jahre i 838 ließ ein ministerielles Rund¬
schreiben die jüdischen Gemeinden wissen, daß die Regierung „die
alles verflachende rationalistische Kritik der israelitischen Grundlehren
und Zeremonial-Satzungen“ ebenso wie die zu der „so verderblichen
Neologie und dem religiösen Indifferentismus“ führende Aufklärung
aufs schärfste mißbillige. So scheute sich die den Juden die verheiße¬
nen Bürgerrechte vorenthaltende Regierung nicht, für sich selbst da&
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